
FBP fordert AHV-Revision
Kehrtwende dringend nötig: Geplante Massnahmen der Regierung reichen nicht aus

VADUZ – Das Präsidium der FBP 
begrüsst zwar die geplanten Spar-
massnahmen der Regierung zur 
AHV. Für eine langfristige Sanie-
rung der Kasse brauche es aller-
dings eine grundlegende Revision.

• Michael Benvenuti

«Das Präsidium der FBP begrüsst, 
dass die Regierung nun endlich be-
ginnt, konkrete Massnahmen hin-
sichtlich der Konsolidierung des 
Staatshaushaltes einzuleiten», heisst  
es in einer Mitteilung der Bürgerpar-
tei. Aus diesem Grund befürworte 
die FBP den Anfang Februar vorge-
legten Vernehmlassungsbericht zur 
Neuregelung des an die AHV ausge-
richteten Staatsbeitrages.

Auch die Kürzungssätze beim 
Rentenvorbezug sowie die Anpas-
sung der Renten neu auf Grundlage 
des Preisindexes anstatt des Misch-
indexes aus Lohn- und Preisindex 
erachtet die FBP als sozial ausgewo-
gen. «Mit der Erhöhung des Arbeit-
geberbeitrages an die AHV und der 

damit einhergehenden Reduktion 
des Arbeitgeberbeitrages an die Fa-
milienausgleichskasse wird ein An-
stieg der Lohnnebenkosten für die 
Arbeitgeber verhindert», lobt FBP-
Präsident Alexander Batliner. Dies 
sei für die Konkurrenzfähigkeit des 

Wirtschaftsstandortes Liechtenstein 
von grosser Wichtigkeit.

Ausgaben weiterhin zu hoch

Restlos zufrieden mit den ge-
planten Sanierungsmassnahmen ist 
das FBP-Präsidium allerdings 
nicht: Denn die Ausgaben der AHV 
seien noch immer höher als die 
Einnahmen, was die FBP mit  Sor-
ge zur Kenntnis nehme. «Somit 
wird die AHV auch weiterhin über-
aus stark von der durch sie erzielten 
Rendite bei ihren Anlagen abhän-
gig sein, womit der Unsicherheits-
faktor bezüglich Finanzierbarkeit 
der AHV stark ansteigt.» Um eine 
langfristige finanzielle Absiche-
rung der Kasse zu gewährleisten, 
komme die Regierung deshalb mit-
telfristig um eine grundlegende Re-
vision der AHV nicht umhin, ist die 
FBP überzeugt: «Sonst kann die 
Kehrtwende nicht gelingen.» 

Die Regierung hatte den Ver-
nehmlassungsbericht über die Sa-
nierungsmassnahmen der AHV An-
fang Februar verabschiedet. Haupt-
punkt der Vorlage: Der jährliche 
AHV-Staatsbeitrag soll ab dem Jahr 
2015 auf 50 Millionen Franken fi-
xiert werden. Heute erhält die AHV 
aus den allgemeinen Staatsmitteln 
einen Beitrag von 20 Prozent der 
jährlichen – stetig steigenden – Aus-
gaben. Das waren im vergangenen 
Jahr 52 Millionen Franken.

Abschläge für Frühpensionisten

Dieses zugunsten des Landes ein-
gesparte Geld muss kompensiert 
werden und aus anderen Kanälen 
wieder in die AHV fliessen. Hierzu 
schlägt die Regierung drei Mass-
nahmen vor.
  Rentenvorbezug: Wer in Früh-

rente geht, bekommt künftig weni-
ger Geld. Wer bis anhin ein Jahr 

früher, also mit 63 in Rente gegan-
gen ist, musste eine Rentenkürzung 
um 3 Prozent in Kauf nehmen. Neu 
sollen es 5,5 Prozent sein. Wer mit 
62 in Frührente geht, bekommt neu 
10,6 Prozent weniger, bisher waren 
es 7 Prozent. Und Arbeitnehmer, 
die bereits mit 60 den beruflichen 
Ruhestand wünschen, bekämen neu 
19,5 statt 16,5 Prozent kleinere 
Renten als bei einem regulären 
Rentenbezug.
! Indexanpassung: Eine weitere 

Geldquelle ist die Anpassung der 
Renten anhand des Preisindexes 
anstelle des Mischindexes beste-
hend aus Preis- und Lohnindex. 
" Beitragssätze: Die dritte von 

der Regierung vorgeschlagene Kom-
pensation für die kleineren Staats-
beiträge an die AHV betrifft die An-
hebung der Beitragssätze für Arbeit-
gebende und Selbstständigerwer-
bende um 0,1 auf 7,7 Prozent. 

«Mit der Neure-
gelung kann der 
negative Trend bei 
der AHV nicht 
gestoppt werden.»
 Alexander Batliner,
 FBP-Präsident

Das FBP-Präsidium fordert eine grundlegende Revision, um die AHV finanziell nachhaltig zu sichern.
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 Der 73-jährige Mann, dessen Leiche 

suchung des Instituts für Rechtsmedizin in 

her gelangte, konnte noch nicht abgeklärt 

nik aufgehalten; am Montagmorgen verliess 
er die Klinik in Wil, um einen Spaziergang 

 Am 17. März findet um 18 Uhr 
an der Universität Liechtenstein der 12. 
Rechtssprechtag statt. Im Mittelpunkt steht 
das Thema: «Aktuelle Rechtsprechung zum 
österreichischen und liechtensteinischen 
Erbrecht.» Das liechtensteinische und das 

nen tiefgreifenden Wandel. In Liechtenstein 

dem den idealen Anlass, um althergebrachte 
Formulierungen neu anzupassen und die 

ser abzubilden. Die Änderungstendenzen 
betreffen aber auch die Rechtsprechung. 

rechts kann und wird in Liechtenstein stets 
auf österreichische Judikatur wie auch die 
vielfältige Fachliteratur zurückgegriffen. 

chung zu den zentralen Erbrechtsfragen mit 

liche Reformschritte. Dazu hält der Dekan 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Innsbruck, Bernhard Eccher, ein 


